
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Florian Streibl FREIE WÄHLER
vom 20.05.2014

Kampfmittel aus den Zeiten des Zweiten Weltkriegs in 
Oberbayern mit Ausnahme der Landeshauptstadt Mün-
chen

Ich frage die Staatsregierung:
 
1. Liegen der Bayerischen Staatsregierung Erkenntnisse 

vor, in welchen Städten und Gemeinden Oberbayerns 
(außer der Landeshauptstadt München) in den Jahren 
seit 1990 Kampfmittel aus der Zeit des Zweiten Welt-
kriegs gefunden wurden, aufgeschlüsselt nach:
a) den einzelnen Jahren seit 1990,
b) den einzelnen Städten und Gemeinden in den jeweili-

gen Landkreisen und
c) den durch die Beseitigung entstandenen Kosten?

 
2. Liegen der Bayerischen Staatsregierung Erkenntnisse 

vor, in welchen Städten und Gemeinden Oberbayerns 
noch mit dem Fund von Kampfmitteln (Kampfmittel wie 
Bombenblindgänger, Granaten, Panzerfäuste und Pat-
ronenmunition) aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs zu 
rechnen ist, aufgeschlüsselt nach:
a) der Art der noch im Boden befindlichen Kampfmittel 

und
b) den jeweiligen Gebieten in den einzelnen Städten und 

Gemeinden, in denen Kampfmittel vermutet werden?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr
vom 26.06.2014

Zu 1. und 1. a)–c):
Die Bayerische Staatsregierung ist nach wie vor mit den mi-
litärischen Hinterlassenschaften aus der Zeit des Zweiten 
Weltkriegs befasst. Für die Kampfmittelthematik ist die als 
Anlage beigefügte Bekanntmachung des Staatsministeri-
ums des Innern, für Bau und Verkehr „Abwehr von Gefah-
ren durch Kampfmittel“ vom 15.04.2010, AllMBl S. 136, ein-
schlägig. Auf deren Ausführungen zu gefundenen bzw. im 
Boden befindlichen Kampfmitteln wird verwiesen.

Unabhängig von der grundsätzlichen Verantwortlichkeit von 
Grundstückseigentümern und Bauherren bestimmt sich die 
Abwehr kampfmittelbezogener Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit nach den allgemeinen Regeln des Sicherheits-
und Polizeirechts mit der Zuständigkeit der Gemeinden als 
örtlichen Sicherheitsbehörden bzw. der Polizei, wenn diese 
nicht rechtzeitig handeln können. Gefundene Kampfmit-
tel sind stets als konkrete und unmittelbar zu beseitigende 
Gefahr anzusehen, dabei wird den zuständigen Stellen der 
vom Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr vor-
gehaltene Kampfmittelbeseitigungsdienst für die erforderli-
chen unmittelbar kampfmittelbezogenen Maßnahmen zur 
Verfügung gestellt.

Bei dem Fund von Kampfmitteln liegt der Fokus darauf, die 
konkrete Gefahr mit geeigneten Maßnahmen umgehend 
zu beseitigen. Eine Erfassung darauf bezogener Daten mit 
einer entsprechenden Datenhaltung ist hierbei nicht veran-
lasst und im Hinblick auf die sonstigen Gegebenheiten der 
Kampfmittelbeseitigung nicht gefordert. Dementsprechend 
existieren die angefragten Daten über die jährlich seit 1990 
in den jeweiligen Städten und Gemeinden Oberbayerns ge-
fundenen Kampfmittel und die Kosten der Beseitigung nicht.

Zu 2. und 2. a)–b):
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass mit den in der 
Anfrage genannten Arten von Kampfmitteln aus der Zeit des 
Zweiten Weltkriegs wie Bombenblindgängern, Granaten, 
Panzerfäusten und Patronenmunition auch in Oberbayern 
zu rechnen ist. Hinweise darauf, welche Gebiete von wel-
cher Art von Kampfmitteln betroffen sein könnten, können 
sich insbesondere aus den historischen Gegebenheiten 
ergeben, zu denen vor allem auch Kampfhandlungen und 
Bombardierungen gehören. Wie in der o. g. Bekanntma-
chung ausgeführt, verfügen hierzu die Gemeinden in der 
Regel über archivarische Unterlagen.

Erkenntnisse darüber, wo konkret mit dem Fund von Kampf-
mitteln zu rechnen ist, erfordern entsprechende kampfmittel-
bezogene Recherchen  vor Ort. Solche Recherchen werden 
der Sachlage entsprechend in der Regel nur anlassbezogen 
durchgeführt und meist im Zusammenhang mit Bauvorha-
ben im Hinblick auf Bodeneingriffe von den Bauherren ver-
anlasst. Hierbei werden z. B. von Fachfirmen Luftbilder aus-
gewertet, die im Zusammenhang mit Bombardierungen im 
Zweiten Weltkrieg gefertigt wurden. Die Ergebnisse solcher 
Recherchen werden regelmäßig nur für das Vorhaben vor 
Ort verwendet. Abgesehen von solchen anlassbezogenen 
Recherchen werden in der Regel keine Recherchen durch-
geführt.
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Abwehr von Gefahren durch Kampfmittel 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums . 
des Innern 

vom 15. April 2010 Az.: ID4-2135.12-9 

An die Gemeinden 
Landratsämter 
Polizeidienststellen 

1. Ziele und Zweck 

Die Bekanntmachung enthält Hinweise, Informati-
onen und Verhaltensregeln zu den Gefahren durch 
Kampfmittel sowie zur Abwehr dieser Gefahren. 

2: Begriffsbestimmung 

2.1 Kampfmittel 
Kampfmittel im Sinn dieser Bekanntmachung sind 
gewahrsamslos gewordene, zur .Kriegsführung be-
stimmte Gegenstände und Teile davon, die Explosiv-, 
Zünd-, Brand-, Nebel-, Reiz-, Rauch-, Leucht- oder 
Kampfstoffe enthalten oder aus solchen bestehen, 
auch wenn sie beschädigt oder unbrauchbar gewor-
den sind. Zu den Kampfmitteln gehören, insbesondere 
Bomben, Minen, Raketen, Panzerfäuste, Artillerie-, 
Gewehr- und Handgranaten, militärische Patro-
nenmimition sowie militärische Spreng- und Zünd-
mittel. 

2.2 „Alte" und „neue" Kampfmittel 
„Alte" Kampfmittel im Sinn dieser Brfranntmarl-nrng 

sind Kampfmittel, die bis Ende des Zweiten Welt-
kriegs hergestellt wurden, andernfalls gelten sie als 
„neue" Kampfmittel. 

2.3 Handfeuerwaffen 
Handfeuerwaffen im Sinn dieser Bekanntmachung 
sind Feuerwaffen (Langwaffen und Kurzwaffen ent-
sprechend dem Waffengesetz - WaffG), die von einer 
einzelnen Person getragen und ohne Zuhilfenahme 
weiterer Personen oder Hilfsmittel eingesetzt wer-
den können (das Kaliber liegt im Allgemeinen unter 
20 mm). 

2.4 Kriegswaffen 
Kriegswaffen sind die in der Anlage (Kriegswaffen-
liste) zum Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaf-
fen (Kriegswaffenkontrollgesetz - KWKG) genannten 
Kampfmittel. Funktionsfähige Patronenmunitionmit 
Vollmantelweichkerngeschossen ohne Zusätze, wie 
z.B. Lichtspur, unterliegt dein. Waifengesetz. 
Zur näheren Bestimmung der Kriegswaffeneigen-
schaft wird auf die „Erläuterungen zur Kriegswaf-
fenliste" (Vorschriftensammlüng der Bundesfinanz-
verwaltung, VSF-Nachrichten vom 17. Dezember 
2003, N 74 2003 Nr. 475) verwiesen, die auch über 
die Internetseite der Zollverwaltung www.zoIl.de  
zugänglich sind. 

3. Gefahren durch Kampfmittel, Anzeige- und 
Ahridungsvorschriften 

3.1 Gefährdungspotenzial und Risiken 
Kampfmittel können ein erhebliches Gefährdungs-
potenzial aufweisen. Jeder unsachgemäße'Umgang 
birgt ein erhebliches Risiko. Dies gilt auch für Boden-
eihgriffe auf möglicherweise munitionsbelasteten 
Grundstücken. Daher bedarf es entsprechender Vor-
sorgemaßnahmen (vgL Nm. 8 und 9). 

3.2 Aufgefundene Kampfmittel, Verständigung der 
Polizei 
Aufgefundene Kampfmittel sind stets als konkrete 
tind unmittelbar zu beseitigende Gefahr anzusehen. 
Werden Gegenstän de gefunden, die nach ihrem Aus-
sehen Kampfmittel sein können, sind sie unverändert 
in der vorgefundenen Lage zu belassen. Die Polizei 
ist unverzüglich zu verständigen. 

3.3 Anzeigepflichten, Ahndungsvorschriften 
Sind die aufgefundenen Kampfmittel Kriegswaffen, 
kann es als Ordnungswidrigkeit geahndet werden, 
wenn sie nicht unverzüglich der nächsten Polizei-
dienststelle angezeigt werden (§ 12 Abs. 6 Nr. 1 
in Verbindung mit § 22b Abs. 1 Nr. 3 KWKG). Die 
widerrechtliche Inbesitznahme in der Absicht der 
Aneignung ist streifbar (§ 22a Abs. 1 Nr. 6 Buchst, a 

• KWKG). 
.Werden von den aufgefundenen Kampfmitteln explo-
sionsgefährliche Stoffe ganz oder teilweise fest ein-
geschlossen, gelten für Umgang und Überlassen in 
der Regel auch die .Vorschriften des Sprengstoffge-
setzes (SprengG). Umgang und Verkehr mit sowie 
die Einfuhr von explosionsgefährlichen Stoffen ohne 
die erforderliche Erlaubnis wird als Straftat nach § 40 
SprengG geahndet Der Umgang mit militärischer . 
Munition, die dem Waffengesetz unterhegt, ohne die 
erforderliche Erlaubnis wird als Straftat nach § 52 
WaffG geahndet. 
Für die Verfolgung der Straftaten nach dem SprengG 
bzw. dem KWKG ist das Bayerische Landeskriminal-
amt zuständig (siehe auch Nrn.. 6.4 und 7). 

4. . Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten 

4.1 Öffentliche Sicherheit, Sicherheitsbehörden 
Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit durch Kampfmittel bestimmt sich nach den allge-
meinen Regeln des Sicherheits- und Polizeirechts. Es 
handelt sich in der Regel um örtliche Gefahren, für 
die die Gemeinden als örtliche Sicherheitsbahörden 
zuständig- sind. Soweit ein Handeln der Sicherheits-
behörden nicht rechtzeitig, möglich ist, ergreift die 
Polizei die erforderlichen Maßnahmen. 

4.2 Verantwortung der Grundstückseigentümer 
Die Grundstückseigentümer sind als Zustands-
störer grundsätzlich für die Beseitigung konkreter 
Gefahren, die von Kampfmitteln auf ihren Grund-
stücken ausgehen, .verantwortlich. Sie können von 
den Sicherheitsbehörden im Einzelfall bei Vorliegen 
einer konkreten Gefahr verpflichtet werden, die not-
wendigen Maßnahmen zu ergreifen, soweit es die 
öffentliche Sicherheit erfordert.. 
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4.3 Verdacht auf Kampfmittel 
Inwieweit es geboten ist, bei einem Verdacht auf noch 
nicht aufgefundene Kampfmittel sicherheitsrechtlich 
einzuschreiten, hängt von den Umständen des jewei-
ligen Einzelfalles ab. Den örtlichen Sicherheitsbehör-
den obliegt es dabei, grundstücksbezogene Gegeben-
heiten und insbesondere Bodeneingriffe hinsichtlich 
der Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu bewer-
ten und über eine Verpflichtung der Grundstücks-
eigentümer als Zustands- bzw. Handlungsstörer zu 
entscheiden. 

5. Xampfmittelbeseitigungsdienst 

5.1 Allgemeines 
Die örtlichen Sicherheitsbehörden und die Polizei 
vor Ort verfügen in der Regel nicht über die er-
forderlichen Fachkenntnisse und Einrichtungen, 
um konkrete Gefahren durch aufgefundene „alte" 
Kampfmittel (vgl. Nr. 2.2) abwehren zu können. 
•Hierfür wird ihnen der vom Staatsministerium des 
Innern vorgehaltene Kampfnaittelbeseitigungsdienst 
als tatsächliche freiwillige Leistung kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. 
Der Kampfhüttelbeseitigungsdienst und seine Aus-
stattung sind dabei auf die zur Abwehr konkreter 
•Gefahren unmittelbar erforderlichen Maßnahmen 
beschränkt. Aufgefundene Kampfmittel werden 
identifiziert, ggf. vor Ort unschädlich gemacht, ab-
transportiert und vernichtet. Ergeben sich bei einer 
solchen Maßnahme konkrete Hünweise auf weitere 
Munitionsgegenstände in der nächsten Umgebung 
der Fundstelle, geht der Kampfmittelbes.eitigungs-
dienst diesen nach, soweit dies zur Abwehr konkreter 
Gefahren unmittelbar erforderlich ist. 
Bei dem „neuen" Kampfmitteln (vgl Nr. 2.2) wird das 
Bayerische Landeskriminalamt tätig (siehe Nr. 7). 

5.2 Organisation 
Die Aufgaben des Kampfmittelbeseitigungsdiens-
tes werden im Auftrag des Staatsministeriums des 
Innern von den Sprengkommandos Mühchen und 
Nürnberg ausgeführt. 

Das Sprengkommando München (85764 Oberschleiß-
heim, Ingolstädter Landstraße 1, Telefon 089 3116058) 
ist zuständig für 
- den Regierungsbezirk Oterbayem (ohne Landkreis 

Eichstätt), 
- den Regierungsbezirk Niederbayern und 
•- den Regierungsbezirk Schwaben (ohne Landkreis 

Donau-Ries). 

Das Sprengkommando Nürnberg (90531 Feucht; 
Äußere Weißeriseestr. 9, Telefon 09128 2200) ist zu-
ständig für 

• - die Regierungsbezirke Oberpfalz, Oberfränken, 
Mittelfranken und Unterfranken, ' 

- dem Landkreis Eichstätt (Regierungsbezirk Ober-
bayern) und 

- den Landkreis Donau-Ries (Regierungsbezirk 
Schwaben). 

6. Polizeiliche Maßnahmen beim Fund „alter" Kampf
mittel sowie beim Fund von Handfeuerwaffen und 
deren Munition 

6.1 Kampfmittel,' die nach Axt und Größe keine explo-
sionsgefährlichen. Stoffe enthalten, sowie Handfeuer-
waffen und deren Munition 
.Die Polizei nimmt Kampfmittel, die nach Art und 
Größe keine explosionsgefährlichen Stoffe enthalten, 
sowie Handfeuerwaffen und Munition für Handfeu-
erwatten in Verwahrung. Über das weitere Vorgehen 
entscheidet die Polizei unter Berücksichtigung der 
Prüfung strafrechtlicher Nonnen (siehe Nr. 6.4). Bei 
der Vernichtung von Munition kann sich die Polizei 
der Hilfe des zuständigen Sprengkommandos bedie-
nen. 

6.2 Kampfmittel, die nach Art und Größe explosionsge-
• fährliche Stoffe enthalten und nicht unter die Nm. 6.1 

oder6.3 fallen (z.B. Artillerie- und Mörsergranaten, 
Handgranaten) 
Beim Fund von Kampfmitteln, die nach Art und Grö-
ße explosionsgefährliche Stoffe enthalte» und nicht 
unter die Nm. 6.1 oder 6.3 fallen (z. B. Artillerie- und 
Morsergränaten, Handgranaten), verständigt die Poli-
zei unverzüglich das zuständige- Sprengkommando 
und die örtliche Sicherheitsbehörde (Gemeinde). 
Die Polizei' sichert die aufgefundenen Kampfmittel 
vor unbefugtem. Zugri.ff und sonstigen Einwirkun-
gen. Wenn es besondere Umstände erfordern, kann 
in Absprache mit dem Sprengkommando auch das 

. Landeskriminalamt um Unterstützung gebeten • 
6 w erden. 

6.3 Kampfmittel, die nach Art und Größe größere Men-
gen explosionsgefährlicher Stoffe enthalten (z. B. 
Bomben, Luftminen) oder deren Art und Größe nicht 
erkennbar ist 
Beim Fund von Kampfmitteln, die nach Art und Grö-
ße größere Mengen explosionsgefährlicher Stoffe 
enthalten (z. B. Bomben, Luftminen) oder deren Art 
und Größe nicht erkennbar ist, verständigt die Polizei 
unverzüglich das zuständige Sprengkommando und 
die örtliche Sicherheitsbehörde (Gemeinde) sowie —, 
soweit erforderlich - die Kleisverwaltungsbehörde als 
Sicherheits- und Katastrophenschutzbehörde. 

6.3.1 Gefahrenbereich, Räumung, Sicherheitsmaßnah-
men 
•Die Polizei räumt den gefährdeten Umkreis der 
Fundstelle (Gefahrenbereich) unter Beachtung der. 
örtlichen Gegebenheiten möglichst schnell und mög-
lichst weiträumig und sperrt ihn ab. Wenn möglich, 
sollte ein Gefahrenbereich von mindestens 1.000 rr. 
Radius zugrunde gelegt werden. Bietet eine' Bebau-
ung Schutz, kann dieser Abstand dort angemessen 
verringert werden. 
liegen innerhalb des GefateenbesÄhs Versorgungs-
einrichtungen, Betriebsstätten von Verkehrs- oder 

Verkehrsanlagen, unterrichtet die Polizei auch die 
hierfür zuständigen Stellen. 
Die Polizei informiert die fachkundige Person des 
Sprengkommandos möglichst frühzeitig und noch-
mals beim Eintreffen am Fundort über die getroffenen 
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Sicherheitsmaßnahmen und entscheidet im Beneh
men mit ihr, ob sie ausreichen, ausgedehnt werden 
müssen oder eingeschränkt werden können. 

6.3.2 Beseitigung der Explosionsgefahr, Abtransport des 
Kampfmittels i 
Stellt die fachkundige Person des Sprengkommandos 
fest, dass das Kampfmittel entschärft werden kann, 
ist im Benehmen mit ihr—möglichst nach Anhörung 
der beteiligten Behörden und betroffenen Betriebe 
die Zeit der Entschärfung möglichst.so zu wählen, 
dass die im Gefahrenbereich liegenden Betriebe 
und der Verkehr nicht mehr als nach den Umstän
den unvermeidbar beeinträchtigt werden. Die Ent
schärfung darf erst beginnen, wenn die Leitung des 
Polizeiednsatzes den Vollzug der getroffenen Sicher
heitsmaßnahmen festgestellt hat. 
Stellt die fachkundige Person des Sprehgkommandos 
fest, dass das Kampfmittel nicht entschärft, aber ab
transportiert werden kannr sind die nach ihrer» Anga
ben erforderlichen .Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. 
Das Transportfahrzeug ist polizeilich zu begleiten. 
Stellt die fachkundige Person des Spiengkommandos 
fest, dass das Kampfmittel gesprengt werden muss, 
sind die nach ihren Angaben erforderlichen Sicher
heitsmaßnahmen zu treffen. 
Stellt die fachkundige Person des Sprengkomman
dos fest, dass keine Explosionsgefahr mehr besteht 
(z. B. nach Entschärfen des Kampfmittels), sind die 
getroffenen Maßnahmen aufzuheben. Der Abtrans
port des Kampfmittels ist ggf. durch entsprechende 
Verkehrsmaßnahmen zu unterstützen. 

6.4 Strafbare Handlungen 
Stehen Kampfmittel im Zusammenhang mit einer 
strafbaren Handlung, führt die Polizei die Ermitt
lungen durch (siehe auch Nr. 3). Die Kampfmittel 
stehen Beweismittel dar, Transport und Asservierung 

• obliegen der Polizei.. 

7. Polizeiliche Maßnahmen beim Fund 
„neuer" Kampfmittel 

Bei „neuen" Kampfmitteln (vgl. Nr. 2.2), die aufge
funden werden, ist nicht auszuschließen, dass diese 
im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung 
stehen (Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollge
setz, Sprehgstoffgesetz bzw. Waffengesetz). 
Über den Fund „neuer" Kampfmittel haben die 
örtlichen Sicherheitsbehörden bzwj die Polizei bei 
Straftaten nach, dem SprengG bzw, dem KWKG 
unverzüglich das Bayerische Landeskriminalamt 

führt alle erforderlichen Maßnahmen wie die Identi
fizierung und ggf. Entschärfung sowie die Zerle
gung, den Abtransport und die Vernichtung dieser 
Gegenstände durch. 
Das Bayerische Landeskriminalamt ist über seine 
Koordinierungsstelle / Kriminaldauerdienst (KOST/ 
KDD) unter der TelefonNr. 089 12122060 ständig 
erreichbar. 
Bei Kampfmitteln der Bundeswehr oder verbündeter. 
Streitkräfte ist zugleich die nächstgelegene militäri
sche Dienststelle zu verständigen. 

Im Übrigen wird auf die Bekanntmachung des 
Staatsministeriums des.Innem über die Tätigkeit der 
Polizei im Sprengstoffwesen vom 8. Dezember 1995 
(A11MB11996 S. 3) hingewiesen. 

8. Vorgehen bei möglicherweise kampfmittelbelaste-
ten Grundstücken 

8.1 Verantwortung der'Grundstückseigentümer . 
Die Beseitigung von konkreten Gefahren, die von 
Kampfmitteln ausgehen können, liegt in der Verant
wortung der Grundstückseigentümer (siehe auch 
Nr. 4.2). Dabei gehört es nicht zu den Aufgaben des 
Kampfmittetbeseitigungsdienstes (siehe Nr. 5), die 
Kampfmittelbelastung bzw. freiheit von Grundstü
cken zu beurteilen oder zu bescheinigen. 

8.2 Recherchen,, Gefahrenbewertung 
Grundlage vorsorglicher Maßnahmen sind in der 
Regel grundstücksbezogene historische Recher
chen und eine darauf bezogene Gefahrenbewertung. 
Umfassende Informationen hierzu enthalten die vom 
Bund für seine Vorhaben erstellten „Arbeitshilfen 
Kampfmittelräumung" (www.arbeitsbilfen kämpf 
mittelraeumung.de) • 
Die Gemeinden verfügen in der Regel über archivari
sche Unterlagen zu Kampfhandlungen, Bombenan
griffen etc. 

. Im Hinblick auf Bombenangriffe, aber auch auf 
Gegebenheiten bed Kriegsende können in beson
derer Weise, alliierte Luftbilder zur Recherche 
dienen. Das Landesluftbildarchiv des Landesamtes 
für Vermessung und Geoinformation Bayern 
(Tel. 089 2129illl; www.verniessuhq.bavern.de/  

. luftbild/landeshiftbildarchivhtml) verfügt über ca. 
60.000 und damit über etwa ein Drittel der derzeit 
verfügbaren alliierten Luftbilder von Bayern, von de
nen gegen Gebühr Abzüge/Kopien bezogen werden 
können. Allerdings kann dort keine Aussage getroffen 
werden, ob es für den jeweiligen Bereich anderweitig 

' noch weitere Luftbilder (etwa im Zusammenhang mit 
anderen Luftangriffen) gibt, die für eine Bewertung 
von Bedeutung sind. Für eine grundstücksbezogene 
Recherche und Bewertung empfiehlt es sich, 'Fachfir
men mit modemer volldigitaler oder optischdigitaler 
Auswertestation und entsprechender Erfahrung in 
der Auswertung von Kriegsluftbildeni zu beauftragen 
(Adressenliste siehe Nr. 10). 

8.3 Maßnahmen 
Sind auf Grundstücken konkrete Maßnahmen ver
anlasst, ist es Aufgabe der Grundstückseigentümer, 
Fachfirmen zu beauftragen (Adressenliste siehe 
Nr. 10). . 
Geborgene Kampfmittel übergeben die .Fachfirmen 

' dem Kampfmittelbeseitigungsdienst, der sie ggf. vor 
Ort unschädlich macht, abtransportiert und vernich
tet. Für diese Tätigkeiten des Kampfmittelbeseiti
gungsdienstes werden keine Kosten erhoben Wegen 
der Übergabe und sonstiger Modalitäten haben sich 
die Fachfirmen zeitnah mit dem zuständigen S.preng
kommando in Verbindung zu setzen  unbeschadet 
von der nach dem Sprengstoffgesetz erforderlichen 
Anzeige der Maßnahme beim Gewerbeaufsichts
amt. 
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9. Bebauung von Grundstücken 

9.1 Baumaßnahmen 
Nach der Bayerischen Bauordnung darf die Bebauung 
emes Grundstücks die öffentliche Sicherheit nicht ge
fährden (Art 3 Abs. 1 Satz 1 Bayerische Bauordnung 
 BayBO). Das Grundstück muss so beschaffen seih, 
dassesfürdie beabsichtigte Bebauung geeignet ist 
(Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 BayBO). Insoweit ist die Freiheit . 

' von Kampfmitteln eine besondere Eigenschaft des 
• Baugrandes. 

Die Verantwortung für Gefährdungen durch Kampf
mittel bei Baumaßnahmen liegt bei den. Bauherren 
und den bauausführehden Firmen. Sie haben auch 
einem Verdacht auf möglicherweise' vorhandene 
Kampfmittel nachzugehen und erforderliche Maß
nahmen. zu veranlassen. Auf die für Bauvorhaben 
auf möglicherweise kampfmittelbelasteten Flächen 
geltenden Vorschriften," Regeln und Informations
schriften der Gesetzlichen Unfallversicherungsträ
ger wird hingewiesen, insbesondere auf die BGI833 

• „Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung 
und Festlegung von Schutzmaßnahmen, bei der 
Kampfmittehäumrmg" sowie die BGI 161 „Arbeiten 
ira Spezialtiefb.au" (siehe www.bqbau.de). 

9.2 Baugenehmigung, Bauleitplanung 
Bestehen Anhaltspunkte für eine Kampfmittelbela' 
stung des Baugrunds, kann die Bauaufsichtsbehör
de die Baugenehmigung mit Nebenbestimmungen 

. oder Hinweisen versehen und ggf. den' Bau einstellen 
bzw. die Nutzung untersagen oder sonstige Anord
nungen erlassen. Nach den allgemeinen sicherheits
rechtlichen Grandsätzen ist die Bauaufsichtsbehörde 
generell aber nicht gehalten, selbst Gefahrenerfor
schungseingriffe vorzunehmen oder einzuordnen 
(vgl. Nr. 4). 
Bei der Bauleitplänung haben die Gemeinden An
haltspunkte für Belastungen durch Kampfmittel in 
die Abwägung einzustellen. Für die' Gemeinde be

• st eht insoweit eine Ermittlungs und Aufklärungs
pflicht. 

verfügen sowie die Erlaubnis gemäß § 7 SprengG 
besitzen. 
In der Adressenliste „Fachfirmen für Luftbildauswer
tung" sind Firmen genannt, die zur Auswertung von 
Kriegsluftbilderh  als Grundlage einer gnmdstücks
bezogenen Bewertung  eine moderne volldigitale 
bzw. optischdigitale Auswertestation und damit den 
höchsten technischen Standard einsetzen. Aussagen 
zu der für Recherche, Auswertung und Bewertung 
von Kriegsluftbildem erforderlichen Erfahrung sind 
ggf. von den Firmen einzuholen. 

11. Inkrafttreten, Außerkrafttreten von Vorschriften 
Diese Bekanntmachung tritt am 1. Mai 2010 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Bekanntmachung über die Ab
wehr von Gefahren durch Kampfmittel (Fundmuni
tion) vom 20: Juli 2007 (A11MB1 S. 383) außer Kraft. 
Das in der jeweils aktuellen Fassimg auf der in Nr. 10 
genannten Intemetseite eingestellte „Merkblatt über 
Fundmunition" des Staatsministeriums des Innern 
verliert gleichzeitig seine Gültigkeit. 

Günter Schuster 
Ministerialdirektor 

10. Intemetseite, Adressen von Färb firmen 
Über die Intemetseite des Staatsministeriuins des 
Irmem zur Kampfmittelbeseitigung (aktueller Zu
gang: http://www.stmi.bavem.de/sicherheit/innere/  
sicheri.eberi/ds»taii/ognfi4'l stehen Adresseulistenmit 
Fachfirmen in der Kampfmittelbeseitigung und Fachr 
firmen für Luftbildauswertung sgwie ggf. weitere 
Informationen ziirVerfügung. 
Die Adressenlistensind nicht abschließend. Aus der 
Nennung können keine über die nachfolgend ge
nannten. Aufnahmevoraussetzungen hinausgehenden 
Aussagen abgeleitet werden. Das aktuelle Vorliegen 
dieser Voraussetzungen sowie fachliche Qualifika
tion und Zuverlässigkeit sind ausschließlich von der 
jeweiligen Finna zu verantworten. 
Die Adxessenliste „Fachfirmen in der Kampfmittel
beseitigung" enthält Finnen, die nachgewiesen ha
ben, dass sie über die zur Kampfmittelbeseitigung 
erforderliche Fachkunde gemäß §9 SprengG oder 
über Fachpersonal mit Befähigungsschein gemäß 
§ 20 SprengG in Bezug auf Kampfmittelbeseitigung 


